
 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 

 

Stadtrat/Stadträtin Oberbürgermeisterin 

Seite 1/1 

MITTEILUNGSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: M 18/0256 

702 - Fachbereich Stadtpflege und Friedhöfe Datum: 16.05.2018 

Bearb.:  Lorenzen, Christoph Tel.:523 062 129  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Umweltausschuss 16.05.2018 Anhörung 
 

Thema Knickschutz und -pflege 
Beantwortung der Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema Knick-
schutz und –pflege;  Umweltausschuss 18.04.2018 / TOP 7.14 

 
Sachverhalt 

 
In der Sitzung des Umweltausschusses am 18.04.2018 stellte Herr Götzke für die Fraktion 
Bündnis 90 / Die Grünen unter TOP 7.14 folgende Fragen zum Thema Knickschutz und –
pflege: 
 
Gibt es im Betriebsamt eine Person, besonderes Fachwissen im Bereich Knickpflege hat? 

 Falls ja: warum wird es nicht eingesetzt? 

 Falls nein: Ist es möglich einer Person die Teilnahme an einer solchen Fortbildung zu er-
möglichen? 

 Ist das aus dem laufenden Haushaltsbudget zu leisten? 

 Bedarf es dazu eines Beschlusses des UA? 
 
Das Betriebsamt nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

 
Für die Planung der Pflegemaßnahmen der im Besitz der Stadt Norderstedt befindlichen 

Knickstrukturen sind im Betriebsamt mehrere Landschaftsarchitekten, Gärtnermeister (Fach-
richtung Garten- und Landschaftsbau) und ein Arborist (Pflege von urbanem Gehölz) verfüg-
bar. Entsprechend diesem fachlichen Potential werden die Maßnahmen sorgfältig geplant 
und vorbereitet. 
 
Mit der Ausführung der Maßnahmen werden sowohl externe Fachfirmen als auch eigenes 

Personal des Bauhofes betraut. Je nach Verfügbarkeit sind in einzelnen Fällen auch fach-
fremde Mitarbeiter des Bauhofes an der Ausführung beteiligt. Daher kann es beim Rück-
schnitt in Einzelfällen durchaus auch zu verbesserungswürdigen Schnittmaßnahmen kom-
men. 
 
Weiterhin ist anzumerken, dass es in den Durchführungsbestimmungen zur Knickpflege des 
Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume heißt: 
 
„Das Abschneiden der Gehölze sollte eine handbreit über dem Boden oder dicht über dem 
Stockausschlag erfolgen“ 
 
Das Betriebsamt ist immer bemüht, die Ausbildung der einzelnen Mitarbeiter auf einem ho-
hen fachlichen Niveau zu halten. Daher sind Fortbildungsmaßnahmen auch im Bereich der 
Knickpflege für die entsprechenden Mitarbeiter/innen in Vorbereitung. 
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